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Berufliche Integration 

Integration bezeichnet die Eingliederung in bzw. Angleichung an vorhandene Wertstrukturen 

zugunsten der Herausbildung neuer gemeinsamer kultureller Strukturen und sozialer 

Ordnungen. 

In der Benachteiligtenförderung versteht man unter beruflicher Integration das Eingliedern 

junger Menschen mit besonderem Förderbedarf in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Ziel 

ist es, dass alle, die dies anstreben und dazu in der Lage sind, ein Angebot auf Ausbildung 

bzw. Qualifizierung erhalten. Zielgruppen sind dabei diejenigen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die auf Grund persönlicher oder sozialer Gegebenheiten benachteiligt sind 

und deshalb nur schwer Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung finden. Es sollen aber 

auch junge Menschen mit Migrationshintergrund erreicht werden, deren soziokulturelle, 

persönliche und/oder familiäre Situation sie bei der beruflichen Orientierung und Entwicklung 

in Deutschland benachteiligt. 
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